
  

Was passiert mit den „Corona-
Krediten“, deren Rückzahlungsver-
pflichtung derzeit (!) noch gestundet 
ist? Die Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht wurde allerdings nur für 
die Überschuldung und zunächst nur 
bis zum Jahresende verlängert.  
 

Nach der Rechtsprechung des BGH 
reichen wenige Anzeichen aus, um 
verpflichtend einen Überschuldungs-
status aufstellen zu müssen und den 
Insolvenzgrund der Überschuldung 
haftungsrelevant ausschließen zu 
können.  
 

Damit dürfte gerade in den Zeiten der 
Coronakrise jeder Geschäftsführer 
gehalten sein, das Unternehmen einer 
regelmäßigen Kontrolle zu unterwer-
fen.  
 

Das EU-Restrukturierungsverfahren 
ist geeignet, die das Unternehmen 
belastenden „Corona-Kredite“ abzu-
stoßen, solange man sich frühzeitig 
um die Sanierung bemüht, bevor eine 
Insolvenzantragspflicht tatsächlich 
vorliegt.  
 

Diese und weitere Sanierungs- und 
Restrukturierungsmöglichkeiten sind 
ein Themenschwerpunkt unseres 9. 
Unternehmertages am 3. Juni 2021 
ab 16 Uhr im Bilderberg Hotel Bel-
levue Dresden.  

 
Weitere Informationen zu den geplan-
ten Vorträgen über Nachfolgeplanung 
und Umstrukturierungsmaßnahmen, 
arbeitsrechtlichen Haftungsfallen und 
der richtigen Gestaltung eines Unter-
nehmertestaments finden Sie ebenso 
wie das Anmeldeformular auf unserer 
Homepage. 

 
Sollten Sie bereits jetzt Beratungsbe-
darf zum Thema Sanierung haben, 
stehen wir Ihnen gern für eine anwalt-
liche Beratung zur Verfügung.  
 
 
  

Die Laufzeit Ihres Büro-Mietvertrags 
ist zu lang, die Zinsen aus alten Kre-
ditverträgen sind deutlich zu hoch, 
überteuerte Leasingverträge bremsen 
die unternehmerische Entwicklung? 
Corona hat für viele Unternehmer 
schlagartig die Rahmenbedingungen 
verändert. Mit Hilfe eines neuen Sa-
nierungsinstruments besteht die Mög-
lichkeit, sich von unliebsamen Verträ-
gen zu trennen und einen Schulden-
schnitt zu vollziehen.  
 
Neben der freien Verhandlung mit den 
betreffenden Gläubigern konnte dies 
bisher nur im Rahmen eines gericht-
lich geordneten Insolvenzverfahrens 
erreicht werden. Die EU hat nun ein 
neues vorinsolvenzliches Restruktu-
rierungsverfahren eingeführt, um Un-
ternehmenssanierungen frühzeitig 
und außerhalb eines formellen Insol-
venzverfahrens zu ermöglichen.  
 
Doch sowohl die Verhandlungen mit 
den Gläubigern als auch das Restruk-
turierungsverfahren selbst setzen 
zwingend ein tragfähiges und über-
zeugendes Sanierungskonzept vo-
raus, welches von einem spezialisier-
ten Restrukturierungsexperten beglei-
tet werden muss. 

Frühzeitige Sanierung als Chance 
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